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Sektor Vier

Am Garantierten Mindesteinkommen fiihrt wohl kein Weg vorbei

Sozialversicherungen

»Sollen sie doch Kuchen essen!». soll Ma-
rie Antoinette, die letzte franzosische Ko-
nigin vor der Revolution. den Bauern emp-

Katharina Kerr

fohlen haben. die kein Brot mehr zum
[Essen hatten. Wer mit seiner Arbeit nicht
genug zum Leben verdiene. soll zum Sozi-

alamt gehen. liess letztes Jahr der Direktor

des Zentralverbands schweizerischer Ar-
beitgeber-Organisationen, Peter Hasler.
den heutigen working poors ausrichten.
Zwischen der Franzosenkonigin und dem
Arbeitgebersekretar liegen geschichtliche
Welten. Die Arroganz gegentiber den
Schlecht- und Nichtverdienenden ist die
gleiche. auch der Hohn. mit dem man sich
hier wie dort aus der sozialen Verantwor-
tung schleicht. Und die zwei dummen
Spriiche zielen auf dasselbe: auf die Exi-
stenzsicherung. die sowohl im Feudalis-
mus wie in der spiten industriellen Ar-
beitsgesellschaft, der die Arbeit ausgeht.
nicht fiir die ganze Gesellschaft gleicher-
massen vorgesehen ist.

Den Feudalismus hitten wir in  der

Schweiz hinter uns. Hasler und sein Typ
aber existieren real: Wo gegenwirtig vom
Sozialstaat die Rede ist. der im anhalten-

den Tief so notig ist wie nie mehr seit seiner
Gestaltung nach der Krise der dreissiger

Jahre und der Kriegswirtschaft, so domi-
niert von rechts das Thema Sozialstaatab-
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bau'. Argumentiert wird marktwirt-
schaftlich, vor allem mit der angeblich zu
starken Belastung der Arbeit mit Lohnne-
benkosten, mit mangelnder Effizienz und
Missbrauch. Der Sozialstaat Schweiz wird
dabei als Klumpfuss fiir die weltweite
Wetthewerbsfahigkeit des Landes darge-
stellt.. Seit der Publikation des ersten im
Rahmen des Nationalfondsprogramms 29
von Pierre Gilliand und Stéphane Rossini
erarbeiteten Sozialbudgets der Schweiz
wissen wir aber, dass die Schweiz mit ihren
Sozialausgaben 4 Prozent unter dem EU-
Mittel und mit den Sozialabgaben auf den
Erwerbseinkommen mit 31 Prozent aul
Platz 19 unter den OECD-Léndern liegt.
Auch der «World Competitiveness Report»
von 1995 zeigt in die gleiche Richtung: in
Europa liegen nur England. Holland, Ir-
land und Danemark tiefer mit den Arbeit-
geberbeitragen auf den Sozialversicherun-

gen.’
C

Der okonomisch verkurzte Blick auf den
Sozialstaat lasst aber das Wesentliche aus-
ser acht: «Verzichtet der Staat auf eine
Unterstiitzung durch Sozialhilfe, ergeben
sich soziale Not und Spannungen, welche
cine Gesellschaft, die sich als solidarisch
und demokratisch versteht, nicht verkraf-
ten kann. Mit dem Prinzip der Sozialversi-

' Besonders konzis dargelegt. aber auch besonders - auch
von biirgerlichen und Arbeitgeherkreisen - heftig zurtickge
wiesen das « Weisshuch» mit dem Titel «Mut zum Aufbruch?.
He. David de Pury et al.. Ziirich, Dezember 1995

? Pierre Gilliand. Stéphane Rossini: Le Budget Social de
la Suisse. Réalités Sociales, Lausanne 1995

Y Die Schweiz kann sich einen guten Sozialstaat Jeisten’
SPS Fakten und Argumente 2/96, 8.5, Bern, Juni 1995



cherungen werden solche gesellschaftli-
chen Folgekosten vermieden. 6konomisch
gesprochen kommt es zu einer Internali-
sierung von externen Kosten.» So der Be-
richt der Interdepartementalen Arbeits-
gruppe. die im Juni 1996 einen ersten
Bericht iiber die Finanzierung der Sozial-
versicherungen bis zum Jahr 2025 heraus-
gegeben hat.?

Sozialhilfe

Was aber, wenn die Sozialversicherungs-
berechtigung fehlt oder durch Aussteue-
rung verw nkt wurde? Wer bezahlt an die
Leben:kmten der working poors. wer an
die Kosten jener Einelternfamilien. die ih-
ren Lebensunterhalt wegen der Betreu-
ungsverpflichtung nur zum Teil verdienen
konnen? Nicht alle Risiken der Existenzsi-
cherung sind durch die Sozialversiche-
rung gedeckt. Wo das Versicherungssv-
stem auf den Wirtschaftssubjekten basiert
und durch deren Beitriige finanziert wird.
entfillt dieses ganz oder teilweise. wo der
Mensch aus Grinden. die in seiner Lebens-
lage oder der LLage am Arbeitsmarkt liegen
mogen. es nicht. nicht mehr oder nicht in
gentigendem Ausmass zum Wirtschafts-
subjekt bringt. So losen Teilzeitbeschiftig-
te und Niedriglohnempfangerlnnen neben
zu kleinen [.ohnen minimale AHV-Renten

* Arbeitsgruppe IDA FiSo: Bericht iiber die Finanzie-
rungsperspektiven der Sozialversicherungen. Bundesamt fiir
Sozialversie ‘herung. Beitrige zar Sozialen Sicherheit Nr. 1/
96. Bern. Juni 1996, 8. 110. Eine Arbei itsgruppe Sozialstaat
derSPS (Vorsitz: Rudolf Strahm) erarbeitete ihrerscits einen
Bericht mit Materialien zur «Zukunft und Finanzie rung des
Sozialstaates » (SPS. Bern: Juli 19960). welcher der allzu
pessimistischen Beurteilung der Finanzierbarkeit der Sozial-
versicherungen durch die IDA FiSo mit neuen Finanzie-
rungsvorschligen entgegentritt. In ihrem zweiten Bericht.
fir den die Arbeits- und die Begleitgruppe im Dezember
1996 gewiihlt wurden. soll die IDA FiSo bis Ende 1997 die
s:uml(\n und finanziellen Auswirkungen beleuchten, die sich
auseinem Aus- oder Abbau bestimmter Sozialversicherungs-
|(‘l~tunwn ergeben konnten. Gemass Aussage des Begleit-
gruppenmitglieds Colette Nova, Ze r|l|d|~.(~hnl.trln beim
5t|l\wm-n-( chen Gewerkschaftsbund, wird es Aufgabe der
Cruppen sein, den neutral formulierten Auftrag (Darstellung

verschiedener Szenarie n) nicht in einen \Mmuh(u( ht min-
den zu lassen.

und oft gar keine Pensionsversicherungs-
leistungen aus, und auch die Arbeitslosig-
keit ist nur zeitlich beschrankt versichert.
Die Krise der letzten Jahre hatte eine oko-
nomische Umverteilung von unten nach
oben zur Folge. Zwar lldt es gemass der
kirzlich \er()ffentlu‘ht(‘n L\rmutsstudle

zwischen 1982 und 1992 keinen Anstieg
der Armut gegeben, aber in Ziirich zum
Beispiel verdienten 1983 die obersten zehn
Prozent der Einkommensklassen 37 Pro-
zent mehr als die untersten zehn Prozent.
1987 waren es 4lmal mehr und 1991
48mal mehr” Als letztes
wird dann im modernen Sozialstaat bis-
marckscher Priagung die Sozialhilfe die
Liicken stopfen miissen. Miissen? Ein ver-
fassungsmassiges Recht auf Existenzsi-
cherung besteht in der Schweiz noch nicht;
die 1992 von der Zurcher Nationalritin
Christine Goll eingereichte parlamentari-
sche Initiative auf Verankerung dieses
Rechts in der Bundesverfassung steckt
noch immer iu'(ler Phase der Vernehmlas-
sungsauswertung.” Also auch hier: im
Prinzip Abgr unde in die zu fallen auch
Ende des 20. Jahrhunderts keine unreali-
stische Befiirchtung ist.

Sicherheitsnetz

Dazu kommt: Die Sozialhilfe ist und bleibt
ein Mindesteinkommen, das kaum die
Grundbediirfnisse deckt. Zwar miissten
sich die amtierenden Sozialtatigen. mit
Ausnahme der aus Co|mr0r1"111(lm 1994
ausgestiegenen aargauischen. an den soge-
nannten Sl\()& (fmhm SKoF)- lh(hlhm-
en, die auf gesamtschweizerischen Erfah-
rungen beruhen und jihrlich angepasst
Aber nicht alle tun

werden. orientieren.

dies, sei dies aus mangelnder Kompetenz

’ Robert E. Leu. Stefan Burri. Tom Priester: Lebensqua-
litat und Armut in der Schweiz. Bern 1997

¢ Tobias Bauer, Stefan Spyvcher: Verteilung und Besteue-
rung des Reichtums im Kanton Zirich. Bern, 1994

" Immerhin gibt es seit 1995 einen Bundesgerichtsent-
scheid. der einer tschechischen Familie das Recht auf Sozial-
hilfe zuerkannte, obwohl sich die Familie «<schwarz» in der
Schweiz aufhielt. Mit diesem Priizedenzurteil wurde das
Grundrecht auf Existenzsicherung anerkannt. und dieses
konnte auch in anderen Fillen eingeklagt werden.

Rote Revue 2/97

Ein verfassungs-

madssiges Recht

auf Existenz-
sicherung
besteht in der
Schweiz noch

nicht.

13



Die Sozialamter

gewdhren heute

eher ein knappes

Existenzminimum

14

und kein

ukulturelles

Minimumn».

oder aus allzu grossem Sparwillen, und
etliche Sozialamter gewihren heute eher
ein knappes Existenzminimum und kein
«kulturelles» Minimum, welches eine ge-
wisse Teilnahme am sozialen Leben er-
moglichen wirde. Dazu ist der Gang zum
Sozialamt fiir viele mit Demiitigungen
oder mit Gefiihlen der Demiitigung (was
nicht immer das gleiche ist) verbunden.
Und die Sozialhilfe muss bei wesentlichen
Einkommensianderungen  zuriickgezahlt
werden.

Das GME als Alternative zur Sozialhilfe

Die Frage ist. ob das Garantierte Mindest-
einkommen (GME) eine in jeder Hinsicht
valable Alternative zu der in der Schweiz
traditionellen sozialen Absicherung durch
Sozialversicherungen und Sozialhilfe ist.
Mit dem GME sollen grundsatzlich die
Lebenskosten ohne Zuzug der Firsorge
gedeckt werden. Unabhéngig von der ge-
leisteten  Arbeit wird dabei durch den
Staat ein Einkommen pro Person oder pro
Haushalt zur Existenzsicherung entrich-
tet. Als Gegenleistung werden in einzelnen
GME-Modellen® von den EmpfangerIn-
nen vertraglich vereinbarte Arbeits- oder
Sozialeinsitze verlangt. Die Finanzierung
des Transfers erfolgt tiber Einkommens-
steuern oder tiber Lohnabziige. Einzelne
Modelle beziehen die bestehenden Sozial-
versicherungen ein. andere wollen diese
ersetzen.” Soweit die Grundlagen. Aufpas-

siche die Darstellung der Modelle im Anschluss

* Die Literatur ist vielfaltig. Siehe zum Beispiel Tobias
Bauer: Literaturrecherche: Modelle zu einem Garantierten
Mindesteinkommen. Bundesamt fir Sozialversicherungen.
Beitrige zur Sozialen Sicherheit. Forschungshericht N 2/95.
Bern. Juli 1995; Peter Niggli: Krise des Sozialstaates und
Garantiertes Mindesteinkommen. In: Widerspruch 23 /1992
S. 41-54: Kurt Wyss: Von der gesellschaftlichen Notwendig-
keit einer alleemeinen Grundsicherung und von der Schwie-
rigkeit. sie durchzusetzen. In: Nene Armut-Strategien und
Massnahmen. Tagungshericht. Edition Sozialpolitik 1/95.
Sozialamt der Stadt Ziirich 1995, 8. 51-00: Frédéric Radeff:
Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfel-
der. Soziale Sicherheit Nr. 1/97.5.5-11. Bern. Februar 1997;
Ulrich Tecklenburg: Die neuen kantonalen Sozialhilfe-Mo-
delle: Leistungen und Gegenleistungen. Soziale Sicherheit Nr.
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sen aber muss man schon bei der Argu-
mentation, die zur Propagierung eines
GME fihren kann. Im wesentlichen finden
wir drei unterschiedliche Argumentati-
onslinien:

Griinde fiir ein GME

Ixs gibt verschiedene Begriimndung fiir ein
GME (schon in Thomas Morus™ «Utopia»
findet sich das Postulat einer garantierten
Fxistenzsicherung!" ). Auf der einen Seite
wird die Ferteilungsgerechtigkeit ange-
fithrt."" Eine andere Richtung argumen-
tiert mit der nachindustriellen Gesell-
schaft. der aufgrund von Produktivitits-
steigerungen die Erwerbsarbeit ausgeht.
Die Existenz muss infolgedessen auf ande-
re Weise. abgekoppelt von der Berufsar-
beit. gesichert werden." Eine marktwirt-
schaftliche Begriindung des GME als Er-
satz fiir andere Sozialversicherungslei-
stungen beruht auf Friedmans" wirt-
schaftsliberalem Vorschlag fiir eine Nega-
tive Einkommenssteuer (NES).

Alle diese Argumentationen gehen von ei-
nem Wirtschaftswachstum. das Uber-
schiisse zu verteilen hat. aus., und mit
Ausnahme der «nachindustriellen» alle
von einer Vollbeschéftigung. Auch die in
der Schweiz meistgeliebten GME-Modelle.
welche eine Eingliederung oder Wieder-
eingliederung in den Arbeitsprozess zwin-
gend mitheinhalten. setzen eigentlich vor-

2/97. 8. 15-18. Bern. Februar 1997: Katharina Kerr: kin
Lohn fiirs Dasein. WochenZeitung. Zirich. Nr, 20, 17 Mai
1996 siche auch Dossier Sozialversicherung, WochenZel
tung. Zirich. Nr. 38. 20. September 19960 mit Beitriigen von
Katharina Kerr und Roger Monnerat und einem Gesprich
mit Margrith von Felten. Pierre Gilliand und Martino Rossi.

10 iehe Radeff a.0.0.. 5. 5. auch fiir die weitere Frihge
schichte dieser sozialpolitischen Einrichtung

"Soargumentiert schon 1942 Lady Rll).~\\i|li;1|||.~.."-i('ll"
dazu Baver 199556 und S. 50. Analog argumentiert John
Rawls: A Theory of Justice. 1971 dt. Eine Theorie der
Gerechtigkeit. Frankfurt 1975

2 André Gorz: Wege ins Paradies - Thesen zur Krise
Automation und Zukunft der Arbeit. Berlin 1984

1 Milton Friedman: Capitalism and Freedom. Chicag?
1962



aus. dass alle Arbeitswilligen im Arbeits-
prozess auch plaziert werden konnen —
dies trifft aber bekanntlich seit mehreren
Jahren leider nicht mehr zu.

Lebt der Mensch, der iiberlebt,
vom Brot allein?

Betrachtet man die Wirksamkeit des
GME-Gedankens. so werden bei den NES-
und SD-Modellen sicher auch die «ver-
steckten» Armen. die sich selbst nie bei
einer Sozialhilfestelle melden wiirden. er-
fasst, dazu ebenfalls Personen. die knapp
um die Armutsgrenze leben. Die Wirksam-
keit steht und fallt aber mit der Hohe der
Unterstiitzung. In der Schweiz liegt diese
im Rahmen der SKOS-Richtlinien in ei-
nem zwar sehr knappen, aber immerhin
breit — wenn auch nicht von den Betroffe-
nen selbst. sondern von ihren Betreuerln-
nen definierten — abgesicherten Rahmen
(nicht so in Frankreich oder in den USA).
Allerdings hat sich gezeigt. dass dort, wo
die Betrage tief sind und eine Alternative in
der Sozialhilfe besteht, eher auf diese zu-
rickgegriffen wird, selbst wenn die Sozial-
hilfebeitriige im Unterschied zu GME-Bei-
trigen zuriickbezahlt werden miissen."
Besonders von Seiten der in der Sozialhilfe
Titigen wird weiter einem GME ohne Ge-
genleistung bezichungsweise ohne fiirsor-
gerische Betreuung jede Wirksamkeit ab-
gesprochen. Vor allem Peter Tschiimper-
lin, bis Mérz 1997 Geschaftsfithrer der
SKOS, hat in den letzten Jahren immer
wieder auf die Notwendigkeit der sozialen
Betreuung der Sozialhilfebediirftigen hin-
gewiesen. " Die Integration in den sozialen
Alltag wird hier nicht nur aus utilitaristi-
schen oder gesetzlichen'® Griinden gross

"siche Monnerat a.a. 0. fiir das Genfer Revenu Minimum
TInsertion (RMs)

"siehe v.a. in seinem letzten Grundsatzartikel vor seiner
'\um‘umh*rung nach Bolivien: Sozialhilfe als Hilfe zur sozia-
len Integration. In: Soziale Sicherheit CHSS N, 1/97.8. 12-
14

" Die meisten kantonalen Sozialhilfegesetzgebungen ent-
halten einen Reintegrationsartikel.

geschrieben. «Die als Ziel der Sozialhilfe
oft genannte Selbstandigkeit der Sozialhil-
fesuchenden entspringt den Werten unse-
rer abendlandischen Kultur und unserer
postindustriellen Gesellschaft. Demokra-
tisch organisierte Gemeinwesen fussen auf
der Idee der Miindigkeit und Selbstandig-
keit der einzelnen Biirgerinnen und Biir-
ger.»'” Integration wird hier nicht als ver-
ponte gewaltsame Eingliederung von
Menschen in verhasste bestehende Struk-
turen. Odium der friher traditionellen
Firsorge, verstanden. sondern als emanzi-
patorische Entwicklung.

Recht auf Arbeit,
Recht auf geniigenden Lohn

Wo bleibt, so eine der grundsitzlichen
Fragen zum GME. das vor allem von Femi-
nistinnen. aber auch von Gewerkschaften
postulierte Recht auf Arbeit, und wo bleibt
das Recht auf einen angemessenen Lohn,
wo die Existenzsicherung von der Lohnar-
beit abgekoppelt wird? Man braucht das
GME nicht als Sozialutopie zu diskutieren,
um auf diese Fragen zu kommen. Sie stel-
len sich auch dort, wo mit gegenseitigen
Vertragen fiir Arbeiten in Nischenberei-
chen wie im Genfer RMI die Gefahr der
offiziellen Schattenwirtschaft mindestens
nicht gebannt ist.

Die SPS-Frauen wollen ein GME

Ftir viele Frauen hat diese Diskussion rein
theoretischen Charakter. Sie. deren Exi-
stenzsicherung ohnehin meistens an das
(unversicherte) «Risiko Ehemann»' ge-
bunden ist. konnen an eine anstandige
Eingliederung in den Arbeitsprozess und
damit an das Gentigen des bestehenden
Sozialversicherungssystems nicht  glau-
ben. «ks gibt keine Alternative zum Sozi-

" siehe Tschiimperlin a.a.0.. 8.12

" Margrith von Felten a.a.0.
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Integration wird
hier nicht als
gewaltsame
Eingliederung,

sondern als

emanzipatorische

Entwicklung

verstanden.
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alstaat. aber wer den Sozialstaat verteidi-
gen will. kann nicht einfach an den bishe-
rigen Errungenschaften und den bisheri-
gen Grundprinzipien festhalten ... Von der
heutigen Krise sind die Lohnarbeit und die
Kleinfamilie, und damit die Grundsaulen
der Sozialversicherungen. betroffen. Da-
her ist dieses Konzept tiberholt. Aus Frau-
ensicht gentigt die Forderung nach Um-
verteilung der Arbeit nicht. 300 000 regi-
strierte Erwerbslose sollen in den Arbeits-
prozess integriert werden. dazu noch die
500 000 erwerbslosen Nur-Hausfrauen.
das wird nicht gehen.» Die SPS-Frauen
haben deshalb. anders als die Sozialpoliti-
sche Kommission der Partei. am Parteitag
1996 den Auftrag bei den Parteigremien
deponiert, die Diskussion iiber die Einfiih-
rung eines GME weiterzuverfolgen. auch

im Zusammenhang mit eventuell zu be-
schliessenden Modellen zur Umverteilung
der Arbeit. Denn: «Normale Menschen
wollen namlich nicht nur ihren Nutzen
maximieren, sondern sie wollen auch
tiberleben. wenn die Nutzenrechnung
nicht mehr aufgeht. Das bedeutet, dass
sinkende Léhne nicht etwa zum Riickzug
aus dem Arbeitsmarkt per Selbstmord
fihren. sondern dazu. dass die Arbeitneh-
merInnen versuchen werden. ihren Exi-
stenzbedarf mit dem Lohn von zehn oder
zwolf taglichen Arbeitsstunden zu dek-
ken.»'" So bleibt als Alternative zum
Selbstmord und zum Zwélfstundentag
wohl nur ein GME.

" Urs P. Gasche. Hanspeter Guggenbiihl. Werner Vonto-

bel: Das Geschwiitz von der freien Marktwirtschaft. Ziirich
1996. S. 69

Modelle des Garantierten
Mindesteinkommens (GME):

e Negative Einkommenssteuer  (NES):
Wer genug verdient, bezahlt Steuern.
wer zu wenig verdient. bekommt eine
aus Steuergeldern bezahlte Grundrente
vom Staat. Es findet also eine direkte
Umverteilung ohne weitere Verpflich-
tung der Empfangerinnen zu Gegenlei-
stungen oder des Staates zu fiirsorgeri-
schen oder Eingliederungsmassnahmen
statt. Anreize zur beruflichen Eingliede-
rung beschrinken sich darauf. dass die
Rente tief ist und ein Eigenverdienst
nicht hoch besteuert wird. Wesentlich
bei der NES. die auf ein Modell des

Amerikaners Milton Friedman zuriick-
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geht (und seither die antizyklische
Haushaltspolitik nach Keynes in Frage
stellt), ist die Hohe der Grundrente.
Wenn die gut verdienende politische
Mehrheit nicht bereit ist, geniigend
Steuergelder fiir ein GME zu geben, bler
ben die GME-Berechtigten unter dler
Armutsgrenze — ohne Anspruch auf So-
zialhilfe oder individuell begriindete
Zuschiisse. Die NES ersetzt alle Sozial
versicherungen. Das Risiko der 7 welr
klassengesellschaft liegt auf der Hand
Nachdem sich die 1982 auf alle US-
Bundesstaaten ausgeweitete «Farned
[ncome Tax Credit». die NES. als viel zu



teuer herausstellte (25 Milliarden Dollar
werden heute jihrlich an 21 Millionen
bediirftige  Arbeitnehmerlnnen  be-
zahlt), \wll( ‘n die Republikaner ihr an-
gebliches Wundermittel gegen Arbeits-
losigkeit und Verarmung wieder ab-
schaffen. Nicht weil es die Menschen in
die soziale Deklassierung treibt, son-
dern. weil es zu teuer geworden ist. (Of-
fenbar ist dies Beat Kappeler verborgen
geblieben, der in einem Rundumschlag
gegen die, wie er meint. falschen Mass-
nahmen in Europa gegen die Arbeitslo-
sigkeit anschreibt und sich als feuriger
Anhinger des reaganschen Earned In-
come Tax Credit outet. Siehe Beat Kap-
peler: Helft den Arbeitenden und nicht
den Arbeitslosen! In: Die Weltwoche. Nr.
16. 17. April 1997, 5. 19)
Sozialdividende (SD). Volkspension:
Hier erhalt jede Person, ob bediirftig
oder nicht, eine grundsichernde Rente.
Wer ein Einkommen aus Arbeit bezieht,
versteuert dieses und die SD. Die SD
ersetzt die Sozialversicherungen. Mit
der SD entsteht ein informeller Sektor,
der vierte Sektor nach Sozialversiche-
rungen. beruflicher Vorsorge und Sozi-
alhilfe. An der SD werden die Kosten.
der grosse administrative Aufwand und
die fehlenden Massnahmen im Bereich
der Fiirsorge und der Wiedereingliede-
rung kritisiert. Neben Kritikern, die of-
fenbar mit der SD in den Fiirsorgestaat
zu gleiten fiirchten, gibt es heute Interes-
sierte, die sich gesamteuropiisch ver-
netzt haben (Auf Internet abrufbar un-
ter: http://www.espo.ucl.ac.be./ETES/
BIEN/bien.html).

Mindesteinkommen zur Wiedereinglie-
derung (Revenu Minimum d’ Inserllon
RMI): In diesem System verpflichten
sich Staat und Bezugerhmen gegenseitig

zu Leistungen. Der Staat bezahlt eine
grundsichernde Rente und leistet Be-
treuungs- und Wiedereingliederungsar-
beit. Die BeziigerInnen verpflichten sich
zu Elﬂenaktlvnaten wie Eingliederung
in den Arbeitsmarkt. Weiterbildung, fa-
miliare Betreuungsarbeit oder andere
sozial wertvolle Tatlﬂkelten In Frank-

reich wurde das RM[ 1988 eingefiihrt.
Das Einkommen aus dem franzosischen
RMI ist allerdings sehr tief: Mit umge-
rechnet 536 Schweizer Franken monat-
lichbetruges 1990 die Halfte des gesetz-
lichen Mindestlohnes. In der Schweiz
entsprechen das Genfer. das Waadtlan-
der und das Tessiner Modell dem RMI
am ehesten. Die Kantone Fribourg, Jura
und Zirich evaluieren zurzeit ebenfalls
RMI-Modelle.

Sozialvertrag: Ahnlich wie beim RMI
verpflichten sich Staat und BeziigerIn-
nen zu Gegenleistungen. Die Leistungen
der Berechtigten sind auf soziale ldtlu-
keiten wie Pﬂege Kindererziehung etc.

beschrankt. Vor allem von in der Somdl

arbeit Tatigen werden Sozialvertrag-
Modelle wegen ihrer Eingliederungs-
komponenten favorisiert. Am RMI wie
am Sozialvertrag werden kritisiert, dass
dies kein «garantiertes» Mindestein-
kommen, sondern nur eines fiir Gegen-
leistungen ist. dass die Plelt‘I’llllU von
l,merhs]men auf dem Erw erbsarhelts-
markt illusorisch ist und dass Frauen —
wie in einer Ehe — gegen einen mini-
malen «Lohn» Betreunungsarbeit leisten
mussen.

Katharina Kerr ist SP-Grossritin im Kan-
ton Aargau und Mitglied der Redaktion
der Roten Revue.

Rote Revue 2/97

17



	Sektor Vier : am garantierten Mindesteinkommen führt wohl kein Weg vorbei

